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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII;  
hier: "Montessori Pänz e.V." 

Beschlussorgan 
Jugendhilfeausschuss 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie – beschließt, den „Montessori 
Pänz e.V.“, Gilbachstr. 20, 50672 Köln als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75, Absatz 2 SGB 
VIII anzuerkennen. 
 

Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 15.03.2012 

Jugendhilfeausschuss 08.05.2012 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
Der Trägerverein „Montessori Pänz e.V.“, Gilbachstr. 20, 50672 Köln wurde am 22.05.2006 gegründet 
und beantragt nunmehr die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII. 

Zweck des Vereins ist gemäß § 2 der Satzung (Anlage 1) unter anderem die Sicherstellung einer 
kompetenten und regelmäßigen Betreuung für Grundschüler außerhalb der Unterrichtszeiten im Sin-
ne eines umfassenden Erziehungsauftrags.  

Der „Montessori Pänz e.V.“ ist seit dem Schuljahr 2006/2007 an der GGS Gilbachstr. 20 als Träger 
des Offenen Ganztags auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 SGB VIII tätig.  
§ 1 Abs. 3 SGB VIII formuliert zentrale Ziele der Kinder- und Jugendhilfe und erteilt einen Handlungs- 
und Gestaltungsauftrag. Dieser konkretisiert sich in § 24 Abs. 2 SGB VIII (bedarfsgerechtes Angebot 
an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für Kinder und Jugendliche im schul-
pflichtigen Alter) i. V. m. § 5 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiZ) sowie dem Runderlass des Ministeri-
ums für Schule und Weiterbildung vom 23.12.2010 (Ausbau der gebundenen/offenen Ganztagsschu-
len sowie außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich und Sekundar-
stufe I). 

Im Schuljahr 2010/2011 wurden durch den „Montessori Pänz e.V.“ 275 Schüler und Schülerinnen 
betreut.  
Die pädagogische Konzeption ist als Anlage 2 beigefügt. 

Der gesamtstädtische Ausbau des offenen Ganztags auf 22.200 Plätze (2011/2012) stellt für 64 % 
der Schüler und Schülerinnen des Primarbereichs die Möglichkeit dar, Betreuungs- und Förderange-
bote an Schulen in Anspruch nehmen zu können. An diesem Betreuungsangebot ist der „Montessori 
Pänz e.V.“ in dem oben genannten Umfang beteiligt. 
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Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Köln unter der Nr. 14019 eingetragen. 
Für die derzeitigen Vorstandsmitglieder: 

- Kaiser, Andreas 

- Ruffen, Martin 

- Wehmeyer, Stefan 

- Bruder, Peter 

- Jüttner, Jochen Kaspar 

- von Strachwitz, Christiane 

liegen erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse gemäß § 30a BZRG ohne Eintragungen vor. 

Das Finanzamt Köln-Mitte hat den Verein als gemeinnützig anerkannt und zuletzt mit Datum vom 
19.03.2010 einen Freistellungsbescheid zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer erteilt. 

Die fachlichen und personellen Voraussetzungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechen 
den Vorgaben des § 9 Kooperationsvertrag für das Projekt „Offene Ganztagsschule“ an Grundschu-
len. 

Der „Montessori Pänz e.V.“ gewährleistet eine den Zielen des § 75 Abs. 1 SGB VIII zu Grunde lie-
gende förderliche Arbeit, so dass er gemäß § 75 Absatz 2 SGB VIII als Träger der freien Jugendhilfe 
anzuerkennen ist. 
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